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Gesetzentwurf der Landesregierung 

 

Gesetz zum Vertrag zwischen dem Bund und den Länder n über die Errichtung 

des IT-Planungsrates und über die Grundlagen der Zu sammenarbeit beim Ein-

satz der Informationstechnologie in den Verwaltunge n von Bund und Ländern 

- Vertrag zur Ausführung von Art. 91c GG (IT-Staats vertrag) 

 

A. Problem 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bereich der Informationstech-

nologie soll auf eine verlässliche Rechtsgrundlage gestellt und strukturell verbessert 

werden. Bisher wird die IT-Kooperation im Wesentlichen über die Gremien der Bund-

Länder-Initiative Deutschland-Online (DOL) sowie über den Kooperationsausschuss 

Automatisierte Datenverarbeitung Bund/Länder/kommunaler Bereich (KoopA ADV) 

gesteuert. 

 

In der Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen (Föde-

ralismuskommission II) ist deshalb vereinbart worden, die Zusammenarbeit von Bund 

und Ländern im Bereich der Informationstechnologie im Grundgesetz zu verankern. 

Das Gesetzgebungsverfahren für die entsprechende Neuregelung in Art. 91c GG ist 

abgeschlossen. 

 

Die neuen Bestimmungen im Grundgesetz sehen insbesondere vor, dass Bund und 

Länder bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der notwendigen informati-

onstechnischen Systeme zusammenwirken können. Die Kooperation im Bereich der 

Informationstechnologie wird damit als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Län-

dern auf eine verfassungsrechtliche Grundlage gestellt. Die Ausgestaltung der Ko-

operation soll gem. Art 91c Abs. 2 GG durch Vereinbarungen erfolgen.  

 

Um die im Grundgesetz nun ausdrücklich zugelassene Kooperation im IT-Bereich 

praktisch umzusetzen, bedarf es gemäß Art 91c Abs. 2 GG eines Staatsvertrages 

zwischen Bund und Ländern. 

 

B. Lösung 

 

1. Vertragsentwurf 

 

Um die Grundlagen der Kooperation im IT-Bereich zu regeln, soll ein Staatsver-

trag zwischen Bund und Ländern abgeschlossen werden. Grundlage ist ein Text-
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entwurf, der von der Föderalismuskommission II entworfen und beschlossen wor-

den ist. Das Finanzministerium hat den Landtag mit Schreiben vom 25. August 

2009 gemäß § 3 des Parlamentsinformationsgesetzes über den Entwurf unter-

richtet. Der Staatsvertragsentwurf ist in der Zeit vom 30. Oktober 2009 bis 20. 

November 2009 unterzeichnet worden. 

 

2. Inhalt 

 

Der Entwurf sieht vor, als zentrales Kooperationsgremium einen IT-Planungsrat 

zu schaffen, in dem die IT-Beauftragten aus Bund und Ländern vertreten sind. 

Vertreter der kommunalen Spitzenverbände sowie des Bundesbeauftragten für 

Datenschutz können beratend an den Sitzungen des IT-Planungsrates teilneh-

men. Der IT-Planungsrat soll nach dem Entwurf 

 

• die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Fragen der Informationstech-

nik koordinieren, 

 

• fachunabhängige und fachübergreifende IT-Interoperabilitäts- und IT-

Sicherheitsstandards beschließen, 

 

• E-Government-Projekte, die dem IT-Planungsrat zugewiesen werden, steu-

ern und 

 

• koordinierende Aufgaben für das Verbindungsnetz nach Maßgabe des dazu 

ergangenen Gesetzes übernehmen. 

 

Im Staatsvertragsentwurf ist geregelt, dass der IT-Planungsrat die jeweils zu-

ständige Fachministerkonferenz beteiligt, soweit deren fachliche Planungen von 

Entscheidungen betroffen sind. 

 

Nach dem vorliegenden Entwurf kann der IT-Planungsrat mit einer qualifizierten 

Mehrheit verbindliche Beschlüsse fassen. Solche Beschlüsse sollen zustande 

kommen, wenn der Bund und eine Mehrheit von elf Ländern, die mindestens 

zwei Drittel ihrer Finanzierungsanteile nach dem Königsteiner Schlüssel abbil-

det, zustimmen. Daneben kann der IT-Planungsrat mit einfacher Mehrheit un-

verbindliche Empfehlungen aussprechen. 
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Der IT-Planungsrat soll die bisherigen Koordinierungsgremien von Deutschland-

Online und KoopA-AdV mit allen Untergremien ablösen und in deren Rechtsfolge 

eintreten. 

 

C. Alternativen 

 

Keine. 

 

Andere Varianten, die das Ziel einer verbesserten IT-Kooperation zwischen Bund 

und Ländern in gleicher Weise realisieren, sind nicht erkennbar. 

Durch den Staatsvertrag wird gewährleistet, dass die IT-Planung in der öffentlichen 

Verwaltung nicht vorwiegend durch den Bund geprägt wird. Der Staatsvertrag er-

möglicht eine Kooperation zwischen Bund und Ländern „auf Augenhöhe“ im Sinne 

der im Grundgesetz beschriebenen Gemeinschaftsaufgabe. Der Einfluss der Länder 

auf die Entwicklung der IT-Infrastuktur in der Verwaltung wird damit gesichert. Die 

gegenwärtig bestehenden Gremien der IT-Kooperation können dies nicht hinreichend 

gewährleisten, weil es an einer umfassenden Zuständigkeit und an einer Rechts-

grundlage, die auch verbindliche Beschlüsse vorsieht, fehlt. 

 

D. Kosten und Verwaltungsaufwand 

 

1. Kosten 

 

Die finanziellen Auswirkungen lassen sich noch nicht sicher abschätzen.  

 

1.1. unmittelbare Auswirkungen 

Mit dem Abschluss des Staatsvertrages ist gem. § 2 Abs.1 des paraphierten Ver-

trages unmittelbar die Verpflichtung der Länder verbunden, die Hälfte der Kosten 

für die Geschäftsstelle des IT-Planungsrates zu tragen. Die Verteilung der Kosten 

unter den Ländern soll nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgen. Diese Rege-

lung entspricht der bestehenden Vereinbarung zur Finanzierung der Geschäftstel-

le Deutschland-Online. Da sich die Geschäftstelle des IT-Planungsrates aus der 

Geschäftsstelle Deutschland-Online entwickeln soll, werden die bisher für die Ge-

schäftsstelle Deutschland-Online verwendeten Mittel künftig der Geschäftsstelle 

des IT-Planungsrates zufließen können. Allerdings ist zu erwarten, dass die Ge-

schäftsstelle wegen der umfassenderen Kompetenzen des IT-Planungsrates im 

Vergleich zur bestehenden Geschäftsstelle Deutschland-Online vergrößert wird. 

Zwar kann damit gerechnet werden, dass auch weitere Mittel, die Bund und Län-

der derzeit für Deutschland-Online und den KoopA ADV aufwenden, künftig beim 
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IT-Planungsrat gebündelt werden können. Es muss jedoch damit gerechnet wer-

den, dass für die notwendige Ausstattung der Geschäftsstelle zusätzliche Res-

sourcen benötigt werden, deren Höhe sich noch nicht beziffern lässt. Da nicht ab-

sehbar ist, dass das zentrale IT-Budget des Landes entsprechend aufgestockt 

werden kann, müssen eventuelle Mehrbelastungen aus dem beschlossenen IT-

Budget des Landes gedeckt werden. 

 

Mehrkosten lassen sich dadurch rechtfertigen, dass die IT-Zusammenarbeit von 

Bund und Ländern künftig systematisch vom IT-Planungsrat koordiniert wird. Mit 

der Einrichtung des IT-Planungsrates auf der Grundlage eines Staatsvertrages 

wird gerade der Einfluss der Länder auf die Entwicklungen im IT-Bereich der öf-

fentlichen Verwaltung gesichert. Die Position der Länder in der IT-Kooperation 

wird gegenüber dem Bund im Vergleich zur gegenwärtigen IT-Kooperation ge-

stärkt. 

 

Im Übrigen besteht die Absicht, mit der Schaffung des IT-Planungsrates die bis-

her parallel bestehenden Strukturen von DOL und KoopA ADV durch eine einheit-

liche Gremienstruktur abzulösen und dadurch Synergieeffekte zu realisieren. 

 

1.2. mittelbare Auswirkungen 

Bund und Länder verpflichten sich, Beschlüsse des IT-Planungsrates über tech-

nische Standards in ihren Verwaltungsräumen umzusetzen. Unabhängig davon, 

inwieweit die Kommunen zum „Verwaltungsraum“ des Landes gehören, können 

technische Standards, die von Bund und Ländern im IT-Planungsrat beschlossen 

und eingeführt werden, zumindest faktisch auch für die Kommunen verbindlich 

sein. 

 

Ob die Kommunen wegen der Einführung verbindlicher Standards Ansprüche 

nach Art 49 Abs. 2 der Landesverfassung haben, kann offen bleiben. In Fällen, in 

denen das Land beabsichtigt, technische Standards einzuführen, die auch für die 

Kommunen verbindlich sein sollen, greifen die Regelungen des E-Government-

Gesetzes. Zwar lässt sich nicht ausschließen, dass wegen verbindlicher Be-

schlüsse des IT-Planungsrates in Einzelfällen kaum Raum für das im E-Govern-

ment-Gesetz angelegte kooperative Verfahren bleibt. Zur Regelung verbindlicher 

Standards bleibt das Gesetz aber dennoch anwendbar. Daher ist jede Vereinba-

rung technischer Standards wie im E-Government-Gesetz vorgesehen mit einer 

Regelung zur Kostentragung zu verbinden. 
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Das Ziel, die IT-Kooperation zwischen Bund und Ländern so zu gestalten, dass 

soweit notwendig einheitliche bzw. interoperable IT-Strukturen entstehen, lässt 

sich nur erreichen, wenn der IT-Planungsrat - wie im Entwurf des Staatsvertrages 

vorgesehen - die Möglichkeit hat, verbindliche Beschlüsse zu fassen. Die mit ein-

zelnen Beschlüssen des IT-Planungsrates verbundenen Kosten lassen sich erst 

im Vorfeld konkreter Beschlüsse abschätzen und werden bei der jeweiligen Ent-

scheidung über das Abstimmungsverhalten im IT-Planungsrat zu berücksichtigen 

sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der IT-Planungsrat verbindliche Be-

schlüsse auch mit einer qualifizierten Mehrheit fassen kann, so dass grundsätz-

lich die Möglichkeit besteht, überstimmt zu werden. Aufgrund der hohen Anforde-

rungen an eine qualifizierte Mehrheit ist die Wahrscheinlichkeit, überstimmt zu 

werden jedoch relativ gering einzuschätzen. 

 

2. Verwaltungsaufwand 

 

Durch die Neuordnung der IT-Kooperation von Bund und Ländern werden sich 

auch Verwaltungsabläufe ändern.  

 

Da der IT-Planungsrat die bisher bestehenden Gremien der IT-Kooperation ablö-

sen soll, besteht die Gelegenheit, mit der Bildung des IT-Planungsrates die bisher 

bestehende Gremienstruktur der IT-Kooperation von Bund und Ländern zu straf-

fen. Damit würde auch der Verwaltungsaufwand reduziert. Ob dies tatsächlich ge-

lingt, hängt wesentlich von den Ergebnissen der Arbeitsgruppe ab, die gegenwär-

tig Vorschläge für die Geschäftsordnung und die Arbeitsstruktur des IT-Planungs-

rates entwickelt.  

 

Da der IT-Planungsrat für die Koordinierung der Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern im IT-Bereich umfassend zuständig sein soll und zudem die Möglichkeit 

hat, verbindliche Entscheidungen über IT-Standards zu treffen, ist zu erwarten, 

dass im Vergleich zur gegenwärtigen Situation mehr Aufwand für Abstimmungen 

mit fachlichen IT-Planungen entsteht. Immer dann, wenn durch Entscheidungen 

des IT-Planungsrates auch Fachplanungen betroffen sind, ist sicherzustellen, 

dass im IT-Planungsrat eine mit dem jeweils zuständigen Fachressort abgestimm-

te Position vertreten wird. Es ist daher zu erwarten, dass sich der Abstimmungs-

aufwand im Vorfeld der Sitzungen des IT-Planungsrates erhöhen wird. Zugleich 

wird der Abstimmungsbedarf zwischen dem IT-Planungsrat und den betroffenen 

Fachministerkonferenzen zunehmen. Aufgewogen wird der entstehende Verwal-

tungsaufwand durch die Vorteile einer einheitlichen Steuerung der IT-Kooperation 
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zwischen Bund und Länden mit dem Ziel, fachübergreifend eine interoperable IT-

Infrastruktur zu schaffen. 

 

E. Information des Landtages nach Art. 22 der Lande sverfassung 

 

Der Gesetzentwurf ist dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages mit 

Schreiben vom 25 August 2009 übersandt worden. 

 

F. Federführung  

 

Federführend ist das Finanzministerium. 
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Gesetz zum Vertrag zwischen dem Bund und den Länder n über die Errichtung 

des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zus ammenarbeit beim Ein-

satz der Informationstechnologie in den Verwaltunge n von Bund und Ländern - 

Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG 

vom 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

§ 1 

Zustimmung zum Vertrag 

 

(1) Dem in der Zeit vom 30. Oktober 2009 bis 20. November 2009 unterzeichneten 

Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zu-

sammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von 

Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG (IT-Staatsvertrag) 

zwischen dem Bund und den Ländern wird zugestimmt. 

 

(2) Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

 

(3) Der Vertrag tritt nach seinem § 7 Abs. 1 Satz 1 am 1. April 2010 in Kraft. Sollte 

der Vertrag nach seinem § 7 Abs. 1 Satz 2 gegenstandslos werden, macht die für die 

Angelegenheiten der ressortübergreifenden Informations- und Kommunikationstech-

nologie zuständige oberste Landesbehörde dies unverzüglich im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für Schleswig-Holstein bekannt. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

 

Kiel,  

 

 

Peter Harry Carstensen       Rainer Wiegard 

Ministerpräsident        Finanzminister 
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Begründung 

 

A. Allgemeines 

Die Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen (Födera-

lismuskommission II) hat am 05. März 2009 beschlossen, die Kooperation zwischen 

dem Bund und den Ländern im Bereich der Informationstechnik im Grundgesetz zu 

verankern. Im neuen Art. 91c Abs. 1 des Grundgesetzes ist geregelt, dass Bund und 

Länder bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb der von ihnen benötigten in-

formationstechnischen Systeme zusammenwirken können. Die Ausgestaltung der 

Kooperation im IT-Bereich ist gem. Art 91c Abs. 2 GG einer Vereinbarung vorbehal-

ten. Aus diesem Grunde bedarf es eines Staatsvertrages zwischen Bund und Län-

dern, in dem die Grundlagen der IT-Kooperation festgelegt werden. Der Entwurf für 

diesen Staatsvertrag ist ebenfalls in der Föderalismuskommission II erarbeitet und 

beschlossen worden. 

 

Die verfassungsrechtliche Regelung in Art 91c GG und der IT-Staatsvertrag zielen 

darauf ab, einerseits die IT-Kooperation zwischen Bund und Ländern auf eine recht-

lich sichere Grundlage zu stellen und andererseits die bisherigen Gremien der IT-

Kooperation durch eine einheitliche und umfassen zuständige Arbeits- und Entschei-

dungsstruktur zu ersetzen. Zu diesem Zweck wird mit dem Staatsvertrag ein IT-Pla-

nungsrat geschaffen werden, der eine umfassende Zuständigkeit für die Koordinie-

rung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Fragen der Informationstechnik 

erhält. Der IT-Planungsrat soll auch verbindliche Beschlüsse fassen können.  

 

Mit dem Staatsvertrag werden die Kompetenzen und die Ressourcen für die Koordi-

nierung der Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Bereich der Informations-

technik beim IT-Planungsrat gebündelt. Die bisherigen Kooperationsgremien werden 

durch den IT-Planungsrat ersetzt.  

 

B. Im Einzelnen 

 

Zu § 1 

§ 1 Abs. 1 enthält die Zustimmung zum Staatsvertrag zwischen dem Bund und den 

Ländern über die Errichtung des IT-Planungsrates und über die Grundlagen der Zu-

sammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von 

Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Art. 91c GG.  

 

Zu § 2 

§ 2 regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes. 


